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FEthische Analyse des kırchlichen Dılemmas un: eın Lösungsvorschlag

YSt Januar wurde offizıell ein schon lange angekündigter Briet des
Papstes die deutschen Bischöfe VO 1GE Januar 19958 veroöffentlicht. Der apst
außert eıne eindringliche Bıtte die deutschen Bischöte. S1e mogen dafür SOTSCHL,
da{ß 1ın den katholischen Beratungsstellen keine Bescheinigung ber eıne erfolgte
Beratung mehr ausgestellt werde. Denn eın solcher Beratungsschein habe eıne
„Schlüsselfunktion für die Durchführung straftreıier Abtreibungen erhalten“ Der

Papst befürchtet, da{ß darautfhin „kirchliche Einrichtungen für die Tötung
unschuldiger Kınder mitverantwortlich gemacht werden können“ Er meınt fer-
HNCI; „dafß 1er eıne Zweideutigkeıit besteht, welche die Klarheit un: Entschieden-
eıt des Zeugnisses der Kırche un: ıhrer Beratungsstellen verdunkelt“.

Es scheint, da{ß zumındest manche der deutschen Bischöfe diesen Briet ETST

7 Januar 1m Wortlaut erhalten haben, LLUT wenı1ge Tage VOILI der Zusammenkunft
des Ständigen Rats der Bischofskonferenz 25 un Januar. Wıe 1St diese Ver-

zogerung erklären? Jedenfalls blieb den Bischöfen Ahüknal eıt ZUuUr Vorbereitung
der Beratung. Die Bischöfe haben 1n ıhrer Zusammenkunft beschlossen, der Bıtte
des Papstes Folge eisten: werden uns eıne Fassung der Beratungs-
tätigkeıit bemühen, die hne eiınen Schein der bisherigen Art erfolgt.“ 1ne Ar-
beıtsgruppe soll „nach möglichen egen suchen, die dem Anliegen des
Papstes un HSE LE Anlıegen entsprechen, da{ß die Kırche aut wırksame We1ise
1ın der Beratung hilfesuchender Frauen prasent bleibt. Wır werden gegebener
eıt elıne Neufassung der Ordnung MNISGTFEI: Beratungsstellen ın Kraft setzen.“

Bischof arl Lehmann erläuterte: „Wır haben och keine ausreichende lar-
heıt, dıe schon eiınem Beschlufß hätte tühren können. Dıie Früchte sınd och
nıcht reıf, cher sınd CS och unNauUsSsgCHOIFCILC Ideen, ob CS 7A0ı Beispiel des
Scheins 1ın der bisherigen orm einen Beraterbrief, eıne Art eidesstattlicher Erklä-
LUNMNG, eıne Rückfrage des 1btreibenden Arztes be1 der Beratungsstelle us  z geben
könnte. ber 1es 1LLULT bescheidene Geıistesblitze, VO denen WIr 1m Jetz1-
sCh Stadıum selbst och nıcht überzeugt siınd.“

Die folgenden Überlegungen wollen eınen Vorschlag für die Arbeıtsgruppe be-
gründen un:! ıhn der Wıchtigkeit der Sache ZUIE öffentlichen Diskussion
stellen. Dazu mMUu zunächst auf die Argumentatıon des Papstes eingegangen WCI-

den
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Die Argumentatıon des Papstes

Johannes Pau!]! I1 zıtlert se1ın früheres Schreiben VO 28 September 1995 Z

rage der Beratungsbescheinigung: „S1e bestätigt, da{fß elne Beratung stattgefun-
den hat, 1St 1aber zugleich eın notwendiges Dokument für die strafftfreıe Ab-
treibung 1n den SrPStiEN zwoltf Wochen der Schwangerschaft.“ Er schreıibt 11U den
Bischöfen: „Ihr selber habt diese wiıdersprüchliche Bedeutung des Beratungs-
scheins, die 1m (Gesetz verankert 1St, mehrmals als ‚Dilemma‘ bezeichnet. Das
‚Diılemma(‘ besteht darın, da{ß die Bescheinigung die Beratung ZUgunNnsten des e
bensschutzes bestätigt, aber zugleich dıe notwendige Bedingung für die straffreie
Durchführung der Abtreibung bleibt, auch WeNnNn S1e gewiß5 nıcht deren entsche1-
dende Ursache iSst:  CC Der Papst befürchtet zugleich damaıt, da{fß „der Schein die
Kırche 1n die Tötung unschuldiger Kınder verwıckelt“, da{fß auch „ihren unbe-
dıngten Wıderspruüch die Abtreibung wenıger glaubwürdig macht“.

Der Papst zıtlert weılter seıne Ansprache VO D Junı 1996 während selıner
Pastoralreise ın Deutschland: „Vom Glauben her 1St klar, da{fß VO kirchlichen In=
stıtutionen nıchts werden darf, W as 1n ırgendeiner orm der Rechtfertigung
der Abtreibung dienen annn  CC Nach se1ıner Auffassung handelt sıch eıne
rage „mıt offenkundigen lehrmäßigen Implikationen, die für die Kırche un: £ür
die Gesellschaft 1n Deutschland und weılt darüber hınaus VO Bedeutung ISt:  “
Letzteres 1St ohl dıe Begründung dafür, der Papst meınte, als höchste
Nstanz der Kırche eingreifen sollen.

Zur Stringenz der Argumentatıon
Der Papst geht davon AaUs, da der deutsche Gesetzgeber 1ın estimmten Fällen
eıne Abtreibung „legalisiert“ habe, 1n anderen Fällen habe f S1e LLUT „1ür stratffreı
erklärt, auch WEn dabe] der Charakter der Unrechtmäßigkeit gewahrt bleibt“
Tatsächlich trıfft die 1n den Medien haufıg anzutreffende Behauptung, dafß elne
„straffreie Abtreibung“ mıt eiıner „Jesalen? Abtreibung gleichzusetzen sel, ach
deutschem Recht keineswegs Überall, en Beratungsscheın ZUIE Straffrei-
eıt ertforderlich 1St, spricht der Gesetzgeber weıterhıin VO einer Rechtswidrig-
eıt der Abtreibung. ber auch 1n den Fällen, das (Gesetz sıch FÜ Unrechts-
charakter nıcht Außert un 1ın diesem Sınn die Abtreibung „legal“ seın lafst, 1ST da-
mıiıt dennoch nıcht ausgeschlossen, da{ß es sıch och immer einen nıcht
verantwortbaren Sachverhalt handelt.

Gegner der Ausstellung der Bescheinigung ber erfolgte Beratung haben eine
solche Bescheinigung als „Tötungslizenz“ bezeichnet. Es scheıint, da{fß sıch der
Papst VO solchen Behauptungen hat stark beeindrucken lassen. Er befürchtet,
die Kırche werde durch die Ausstellung der Bescheinigung möglıcherweise
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schuldhafrt 1ın eiıne Tötung verwickelt der zumındest könne ıhr eın solcher Vor-
wurtf gemacht werden.

Zunächst se1l darauf hingewiesen, da{fß der Verzicht auf Strafe nıcht mıiı1t eıner
Erlaubnis verwechseln 1STt. Hıer lıegt die oröfßte Verwırrung 1n der Wahrneh-
INUNS der Posıtion der Kıiırche (und des Staates) 1n der Offentlichkeit. Bereıts 1mM
Jahr 1976 warnten die deutschen Bischöte ın iıhrem „Pastoralen Wort ZUT Novel-
lierung des VOTI dem Miıfßverständnis, „als ob, W 4S gesetzlich nıcht mehr
verboten ISt: nunmehr auch sittlich erlaubt se1 Nıemand, der se1ine Lebensfüh-
LUNS auf christliche Grundsätze stutzt, ann sıch der Fehlmeinung verleiten
lassen, durch die Aufhebung der Gesetzesstrafe se1 die Abtreibung wenıger VCI-

wertlich geworden.“ Diese Fehlmeinung darf also nıcht als zutreffend VOTLTaus-

ZESETIZT werden, sondern 1STt als talsch bekämpfen, un ıhr 1St ständıg wiıder-
sprechen.

Allerdings konnten die deutschen Bischöftfe sıch weder damals och (meınes
Wıssens) bıs heute a durchringen, die (GGewı1ssen klar auch darüber beleh-
reN, da{ß AIn ausweglos erscheinenden Konfliktsituationen, 1ın denen zwıischen
dem Verlust des Lebens sowohl der Multter als des ungeborenen Kındes un dem
Verlust 1L1UT eınes menschlichen Lebens entscheiden “  iSt., eın Schwangerschafts-
abbruch keineswegs eine moralısch verwerfende „Abtreibung“ 1St, sondern die
Kettung wen1gstens eınes Lebens. Die Bischöte tormulierten damals NUL, da{fß 1n
solchen Fäillen „dıe ärztliıche Gewiıssensentscheidung respektiert“ werde.

In dem offiz1ösen Kommentar des päpstlichen Schreibens 1mM (Jsservatore
Romano VO Januar 1998 heiflßt 6S. „Der Papst geht nıcht näher auftf die moral-
theologische Frage e1ın, welche Art der Mitwirkung der Abtreibung 1er
vorliegt. Es scheint auch nıcht leicht, die entsprechenden tradıtionellen Kriterien
nverändert autf dıe Problematik des Beratungsscheins anzuwenden, 7zuma] die
Sachlage überaus komplex 1St un: CS elıne institutionelle Mıtwirkung der Kır-
che yeht, 1n deren Auftrag die Beraterinnen 1ın vielen Fällen handeln.“ Hıer wird
zugegeben, da{ß s nıcht gelungen sel, die rage anhand der tradıtionellen Kriıte-
rien entscheiden. Es scheıint sıch eher eıne Art intuıtıver Entscheidung
handeln.

Mehr als Z7wWel Jahre se1lt dem päpstlichen Schreiben VO September 1995 haben
offenbar nıcht ausgereıicht, die angeblich den tradıtionellen Prinzıpijen Uu-

nehmenden Veränderungen konkret benennen. ber die lehramtliche Kompe-
en des Papstes 1in Dıngen des Glaubens un:! der Sıtten annn nıcht darın be-
stehen, se1ın eıgenes subjektives Gewiıissen Z11; Norm für andere machen (vgl
3al Z Kirchliche Untehlbarkeit bezieht sıch ach der Kırchenkonstitution
des /weıten Vatikanums allein auf den Glauben un! seıne Anwendung auf
die Sıtten, das heißt auf (sottes Selbstmitteilung un dıe Aussage, da{ß VOTL (SOT%
gyutLe Werke LLUT AUS der Gemeinschaft mı1t ıhm hervorgehen können. Inhaltliche
Normen des natürlichen Sıttengesetzes dagegen können L1UTr authentisch, das
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heißt amtlıch, nıcht aber untfehlbar gelehrt werden. Dıie Kırche ann für das
türliche Sıttengesetz nıcht anders als mI1t Argumenten eintreten. Be1 amtlıcher
Lehre besteht ınnerhal der Kırche die Rechtsvermutung iıhrer Gültigkeit, un:
WeTr e1lne solche Lehre bestreiten will, tragt die Beweıslast. Ihre Verbindlichkeit 1St
jedoch beendet, WE S1e durch einen Gegenbewelıls wiıderlegt wırd

Der apst geht davon aUsS, dafß die Ausstellung des Beratungsscheins ZW ar

keine „entscheidende Ursache“, ohl aber „die notwendige Bedingung“ für die
Durchführung eıner straflosen Abtreibung 1St. Dıiıent aber die Ausstellung des Be-
ratungsscheıins tatsächlich 300l ırgendeiner We1se der Rechtfertigung der Abtrei-
bung“?

Es o1bt Miıfsverständnisse, denen die Sprache Anlafß o1bt, WE in  =) S1e nıcht
sorgfältig gebraucht. Das Verhältnıis des mıt einem Eıgenschaftswort Gemeılnten

dem davon estimmten Sachverhalt annn sehr verschieden se1IN. Verhält sıch
das Wort „straffrei“ 7A56 Abtreibung Ühnlich WT 7A08 Beispiel das Wort „medika-
mentoös“ oder „Operatıv.? Wer jemandem eine Chemiuikalie mı1t abtreibender Wır-
kung diesem 7Zweck verabreıcht, 1St der Abtreibung schuldıg. Das Wort „Straf-
freı  CC bezeichnet jedoch keineswegs eiınen inneren Bestandteıl des Vollzugs der
Abtreibung, W1€ 1es die beiden Worter „medikamentös“ un: „Operativ. u  =)

Der Schein 1St weder eın Miıttel ZUr Abtreibung als solcher och auch(
OINMECnN eıne Bedingung für ıhre Durchführbarkeit, sondern lediglich dafür, da{fß
der Staat selnerseılts auf eiıne Bestraftung der Abtreibung verzichtet. Er LUL dıes,

zumındest heimliche Abtreibungen durch Kurpfuscher verhindern, die
sätzlıch das Leben der Multter gefaährden.

Nun könnte 1114  z ber der Arzt un: die Falı sınd eıner (nıcht e1m-
lıchen) Abtreibung 1LL1U!Tr bereıt, WE ihnen UVO die Furcht VOIL eıner eventuell
drohenden Strafe DC  Nn wırd Und insotern 1St die Ausstellung des Scheins
doch 7zumıindest eıne Bedingung dafür, da{fß die Abtreibung anders als heimlich C1-

tolgen Al art Ila  - den Scheın trotzdem ausstellen?
Di1e moraltheologische TIradıtion hat ZUT Beurteilung solcher Fragen, die eın

„Dılemma“ enthalten, das SOgENANNLE „Prinzip VO  5 der Doppelwirkung“ enNt-

wickelt, das richtig anzuwenden den Beratern des Papstes ach der Aussage des
(UOsservatore Romano nıcht gelungen se1ın scheint. Dieses Prinzıp (vgl C YAU!
diese Zs ZUZ 1994, 4—-2 ordert für die Rechtfertigung der Zulassung oder gal
Verursachung eines Schadens eınen „entsprechenden rund:; der bewirkt, da{f
dieser Schaden nıcht „direkt“ zewollt 1STt. Fur 'Thema geht CS die rage,
be] welcher Handlungsweıise real wenı1gsten Abtreibungen geschehen werden
und WwW1e€e me1ısten verhindert werden kann, da{ß heimliche Abtreibungen durch
Kurpfuscher zusätzlich auch das Leben der Multter 1n Gefahr bringen. Zugleich
1St allerdings auch darauf achten, da{fß eın anderweıtiger Schaden entsteht:; 6S

1St die Fehlinterpretation der Scheıine, als würden sS1e ZUF Abtreibung „be-
rechtigen“, anzugehen.
18 Stimmen 216, 249
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Ursächlich für die Schlufstolgerung des papstlıchen Schreibens 1St vermutlich
auch eıne Auffassung VO den „Umständen“, W1€e S1€e ZU Beispiel 1n eıner For-
mulıerung des Katechismus der katholischen Kirche 7400 Ausdruck
kommt: Die Folgen eıner Handlung gehörten 1Ur deren Umständen, die die
sıttlıche Beschaftenheit der Handlung nıcht ändern können, sondern 1L1UTI auf den
rad ıhrer Gutheit oder Schlechtigkeıt Finflu(ß haben n Rıchtig daran ISt,
da{fß eıne schlechte Handlung durch beabsichtigte oder 7zumındest vorausgesehene
gyuLe Folgen nıcht zuL werden anı ber eıne zunächst für sıch alleın betrachtet
scheinbar ZuLE Handlung (zum Beispiel sıch durch die Verweigerung e1INes era-
tungsscheıns salvıeren) ann sehr ohl durch ıhre voraussehbaren schädlichen
Ergebnisse (ın der Realıtät mehr Abtreibungen) moralisch schlecht, un! ZW al

gal „1IN sıch schlecht“ werden, WE für Zulassung dieser schädlichen Folgen eın
„entsprechender rund“ vorliegt. Es ISt völlıg talsch, die Folgen eıner Handlung
LLUT ıhren Umständen rechnen.

Analyse des Sachverhalts

Wem CS ernsthatt den Schutz des Lebens geht, für den 1St 1LL1UT dasjenıge Han:
deln verantwortbar, be1 dem real] wenıgsten Leben gefährdet un:! vernıichtet
wiıird Man mMuUu aber auch verhindern, da{ß CS verme1ıdbaren Mißverständnissen
kommt:; iın diesem Anliegen 1St dem Papst 7zuzustimmen.

Der staatliıche Verzicht autf Strate 1st anderem darın begründet, dafß INal,
WE INa  - schon Abtreibungen nıcht überhaupt verhindern kann, auf jeden Fall
heimliche Abtreibungen durch Kurpfuscher vermeıden will, nıcht auch das
Leben der Multter gefährden. Außerdem un VOT allem besteht die Erfahrung,
da{ß 1112  - durch eıne dem Leben verpflichtete Beratung un: durch Angebot VOIl

Hılfen oft auch Frauen, die eıne Abtreibung überlegen, ZWAE| führen kann, Alter-
natıven sehen. Die deutschen Bischöte schrıeben bereıts in ıhrem Wort „Zur
Neuregelung des VO _Ianuar 1976, ıhre Beratungsstellen würden anl
ständıg steigendem Umfange VO Ratsuchenden 1n Anspruch genommen” un:
hätten S den etzten Jahren 1ın vielen Tausenden VO Fällen entsprechend ıhrem
Auftrag werdenden uttern Beratung un Hılte geleistet un ungeborenes Leben
VOT der Vernichtung gerettet!.

Die Statistik der katholischen Beratungsstellen 1n der Diözese Limburg für das
Jahr 1996 welst AaUs, da{fß 1mM SaNzZCH 3350 Frauen DAr Beratung kamen. Von diesen
suchten 6272 Frauen 1n den erstien 172 Schwangerschaftswochen elıne der era-
tungsstellen auf. [)avon wünschen 479 Frauen (Z7. Prozent) eıne Schwanger-
schaftskonfliktberatung gemäalßs Strafgesetzbuch 219 Von diesen Frauen haben
253 ıhr ınd geboren; LLUT 246 Frauen ließen sıch ach der Beratung eınen Schein
ausstellen. Be1l 204 Frauen SE unbekannt,; W1€e S1e sıch entschieden haben Nur be1
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18 Frauen wıssen die Beratungsstellen VO einem Schwangerschaftsabbruch. „Das
bedeutet: Selbst 1mM ungünstıgsten Fall haben 1mM Anschlufß die Beratung 4°
Prozent der Frauen ıhr ınd bekommen, wahrscheinlich liegt die Zahl weılt hö-
her. Katholische Schwangerschaftsberatung dient also 1n erheblichem Umfang
dem Schutz ungeborenen Lebens.“ Gegenüber der Meınung, da{ß die Kirche 1aber
nıcht selbst ZUgUuNstieEN der Ungeborenen Hılten bereıitstelle, se1l darauf verwıesen,
da{ß 1996 knapp 70 Prozent der Frauen während der Schwangerschaft un:! 35 Pro-
zent ach der Geburt des Kındes Miıttel AaUus der Bundesstiftung Multter ınd
SOWI1e An dem bischöflichen Hıltsfonds erhielten. Aus der Bundesstiftung WUT-

den 4172 828 vergeben, AaUsSs dem Hıiıltfsfonds 445 705
Fur die Ausstellung eınes Beratungsscheins und damıt die Ermöglichung der

Straffreiheit für diejenıgen Frauen,; die der Beratung abtreiben, besteht als
„entsprechender rund  CC die Tatsache, da{ß ohne die Beratung mehr Frauen ab-
treiben würden. Würde keine Straffreiheit garantıert, ann würden viele Frauen
auch davor zurückschrecken, sıch überhaupt beraten lassen. Denn CS würde Ja
öffentlich, da{ß Ss1e sıch mıiıt dem Gedanken eiıner stratbaren Abtreibung Lıragen.
Die Straffreiheit bringt m1t sıch, da{ß manche Frauen für eıne VO ıhnen geplante
Abtreibung nıcht mehr 1ın dunkle un: yefahrvolle Heimlichkeit gehen mussen.
ber CS trıfft 1ın keiner We1se Z da{ß damıt die Abtreibung VO den katholischen
Beratungsstellen „gerechtfertigt“ würde bzw. da z S1€e mıt Recht für elıne
Mıtwirkung der „Durchführung“ einer Abtreibung verantwortlich machen
könnte. olchen Vorwürten 1St durch Wıderlegung ENTZESENZULrFELEN un nıcht
dadurch, da{ß INa  . ıhnen nachgıbt un: daraufhin die Ausstellung eınes Beratungs-
scheins verweıgert. Letzteres ware 1mM Gegenteıl ethisch höchst problematisch.
Denn wahrscheinlich macht INa  e} sıch annn wirklich mitschuldıg daran, da{fß 1n
der Realıtät mehr Abtreibungen statttinden. Deshalb o1bt CS ohl auch Bıschöfe,
die ıhrerseıits die Empfehlung des Papstes Gewı1issensbedenken haben Es
se1 1n diesem Zusammenhang die rage gestellt, W1e viele Abtreibungen 1ın der
Vergangenheıt gerade darauf zurückzuführen se1n moOgen, da{ß voreheliche
Schwangerschaften als Schande angesehen un!: die betreffenden Frauen VO

außen her un: VO oben herab MmMI1t Entrüstung behandelt wurden. Nıcht LLUTr 1n
diesem Punkt hätte die katholische Kırche Anlaß ErrHStIeCHN Fragen gegenüber
ihrer eiıgenen Moralverkündigungspraxıs.

Bel eıner SOgeNaANNLEN „kriminologischen Indikation“, also WenNn eıne TAalı
durch Vergewaltigung schwanger geworden 1St, wırd I1a  = zewnß können,
da{ß 6S bewundernswert 1st, WE e1INC YAal ein solches ınd dennoch bejaht.
Man annn aber iragen, ob andere Menschen ein Recht haben, eiıne Tau
verurteılen, die dazu nıcht tahıg 1St Dıiese rage wırd auch oft stellen
se1n.
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Wıe ann das Problem gelöst werden?

Dıie VO Bischof Lehmann erwähnten „bescheidenen Geıistesblitze“, denen
1n der Zusammenkunft der Bischöfe gekommen se1ın scheınt, sınd, WwW1e€e selbst
Sagtl, nıcht überzeugend. Es oilt allerdings, dem Mi(ßßverständnis wehren, der
Beratungsschein „berechtige“ eıner stratftreijen Abtreibung oder eıne solche
werde Sal VO der Kırche gebilligt. Die bısherigen cheine wıesen 1L1UT darauf hın,
da die Beratung 7A0 Schutz des Lebens erfolgt sel, ohne 1aber ber
die Stellungnahme der Kırche

Man sollte weıterhin cheine ausstellen, aber eben gemafßs dem Beschlufß des
Ständigen Rats der Bischofskonferenz nıcht „der bısherigen Arts) sondern solche
miıt eıner unmiı(ßverständlichen Darstellung der Auffassung der Kırche. Dıie Bı-
schofskonferenz sollte deutlich Zu Ausdruck bringen lassen, da{ß die Ausstel-
lung eınes cheıins keine Mitwirkung der Abtreibung 1St, sondern Verzicht
auf Strafverfolgung. Dieser Verzicht hat darın seinen „entsprechenden Grund“,
da{ß INa  ' durch Beratung viele Abtreibungen verhındern annn Frauen, die ber
eıne Abtreibung nachdenken, sınd gewÖhnlıch 1ın einer Zwangslage un: brauchen
jeden erdenklichen Beistand, ohne da{ß ıhnen jedoch ırgend jemand ıhre eigene
Verantwortung abnehmen annn

Es se1 dem Sınn ach folgender lext für die Scheine vorgeschlagen, der gegebe-
nentalls be]1 der Aushändigung auch vorgelesen werden könnte:

„Die katholische Kırche beteiligt sıch der Schwangerschaftsberatung 1n der
Absıcht, ungeborenes Leben schützen. Das (zesetz stellt eıne ach Beratung
dennoch eventuell ertfolgende Abtreibung straffreı. Dies 1St darın begründet, da{ß
Frauen, die 1ne Abtreibung erwagen, sıch nıcht beraten lassen würden. Dıie
Ausstellung einer Bescheinigung ber eıne Beratung durch eıne katholische Be-
ratungsstelle bedeutet 1ın keiner We1ise eıne Billigung der Abtreibung oder eıne
Zustimmung ıhr. uch eıne Handlung, die nıcht bestraft wiırd, ann dennoch
der Verantwortung für das Leben wiıdersprechen. 1ne Abtreibung, für deren
Straftreiheit INa  - eıner Beratungsbescheinigung bedarf, bleibt auch ach staatlı-
chem Recht der Bescheinigung rechtswıdrig. Eın Schwangerschaftsabbruch
1STt LLUTr annn zulässıg un ann nıcht als Abtreibung bezeichnet werden, WEeNn das
Leben VO Mutltter un: ınd 1n Gefahr 1St un: medizinısch notwendıg 1St,
wenı1gstens eines der beiden Leben retten.“
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